
BESTÄTIGUNG DER BELEHRUNG NACH 
§ 49B ABS. 5 BRAO

von der Kanzlei WHBS Werner Haarer Süß, Rechtsanwälte Fachanwälte Steuerberater
PartGmbB, Helmholtzstraße 2, 76133 Karlsruhe, umfassend darüber informiert worden bin,
dass sich die von der Kanzlei zu erhebenden Gebühren nach dem Gegenstandswert richten.

Ferner wurde die Frage der Eintrittspflicht meiner Rechtsschutzversicherung eingehend
erörtert. In diesem Zusammenhang wurde ich darauf hingewiesen, dass eine abschließende
Beurteilung derzeit nicht möglich ist. Insbesondere bleibt die Durchführung der
Deckungsprüfung sowie die entsprechende Mitteilung der Rechtsschutzversicherung
abzuwarten.

In Sachen:

Wegen: 

Hiermit bestätige ich, dass ich vor Abschluss des Auftrags 
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